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	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
Abteilung Europäische Strukturfonds
Gewerbliche Regionalförderung
Wilhelmsstraße 2
34117 Kassel
	
	
	Nicht vom Antragsteller auszufüllen

	
	
	
	
	Eingangsstempel

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Datum des Eingangs

	
	
	
	
	SAP-Nr. 


Antrag auf Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses im Rahmen
des Hessischen Programms zur Investitionsförderung aus Mitteln des EFRE

-Kinodigitalisierung-

(Aufforderung zur Einreichung von Anträgen vom 27.04.2011 und die „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der 
regionalen Entwicklung“ vom 27.02.2010 (StAnz. 12/2010, S. 886) mit der Änderung vom 10.09.2010 (StAnz. 39/2010, S. 2214))

1.1. Antragsteller:
	Name Betreiber:
	     

	Name Firma:
	     

	Straße:
	     

	PLZ:
	     
	Ort:
	     

	Telefon:
	     
	Telefax:
	     

	E-Mail-Adresse:
	     

	Name des rechtsverbindlich zeichnenden 
Inhabers, Geschäftsführer o.ä.:
	     


1.2. Filmtheater, für das die beantragten Fördermittel verwendet werden sollen:
	Name Filmtheater:
	     

	Name Saal / Säle:
	     

	Straße:
	     

	PLZ:
	     
	Ort:
	     



1.3. Kontoverbindung für die Auszahlung der Fördermittel:
	Kontoinhaber:
	     

	Bank:
	     

	BLZ:
	     
	Konto-Nr.:
	     


1.4. Antragsberechtigung:
	Anzahl der Leinwände pro Betriebsstätte:
	     
	

	Einwohnerzahl des Ortes der Betriebsstätte:
	     
	  

	Gesamtnettokartenumsatz pro Jahr:
	     
	€

	Gesamtbesucherzahl pro Jahr:
	     
	


1.5. Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte im Unternehmen, 
Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme:
	Anzahl der Dauerarbeitsplätze im Unternehmen:
	     
	

	Tatsächlicher Umsatz im letzten Geschäftsjahr:
	     
	€

	Tatsächliche Bilanzsumme im letzten Geschäftsjahr:
	     
	€


2.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens:
	     
	

	Projektbeginn:
	     
	

	Voraussichtliche Fertigstellung:
	     
	


2.2. Angaben zum Investitionsvorhaben:
	Anzahl der Leinwände:
	     
	

	Kosten pro Leinwand:
	     
	€

	Gesamtkosten der Maßnahme:
	     
	€

	Digitale Projektionstechnik in mind. 2 k-Qualität:
	
 FORMCHECKBOX 

	


3. 
Finanzierung der Maßnahme:

	Beantragter Zuschuss insgesamt
	     
	€ 

	(25% der Kosten/Leinwand; max.17.500,- €/Leinwand und ggf. Zuschussanhebung um 5% auf 30%; max. 21.000,- €/Leinwand)

	Für Zuschussanhebung (bitte zutreffendes Kriterium ankreuzen):

	 FORMCHECKBOX 
 Besucheranteil 
 FORMCHECKBOX 
 Programmierung
 FORMCHECKBOX 
 Kinoprogrammpreis 
 FORMCHECKBOX 
 Einwohner
	(Wenn das Filmtheater im Durchschnitt der letzten 3 Kalenderjahre einen Besucheranteil von mind. 50% für deutsche und europäische Filme) oder
(es ein Programm mit mind. 50% deutschen und europäischen Filmwerken hatte) oder
(es mit dem BKM-Kinoprogrammpreis ausgezeichnet wurde) oder

(es seinen Sitz in einem Ort mit weniger als 20.000 Einwohnern hat)

	Eigenmittel:
	     
	€

	Fremdmittel:
	     
	€ (Quelle:      )

	Bundesförderung:
	     
	€ (BKM-Zuschuss)

	Gesamtsumme:
	     
	€ (übereinstimmend mit Gesamtkosten)


4. 
Folgende Anlagen liegen diesem Antragsformular in Kopie bei:

· Unterzeichnete und vollständig ausgefüllte De-minimis-Erklärung


 FORMCHECKBOX 

· Aufgliederung der Kosten nach Leinwänden





 FORMCHECKBOX 

· Kostenvoranschläge (mit Aufführung der Einzelposten)




 FORMCHECKBOX 

· Gültiger Miet- und Pachtvertrag bzw. Grundbuchauszug




 FORMCHECKBOX 

· Aktueller Handels- bzw. Vereinsregisterauszug (sofern eingetragen)


 FORMCHECKBOX 

· Nachweis für die Zuschussanhebung (z.B. BKM-Kinoprogrammpreis)


 FORMCHECKBOX 

· Kopie des Antrages auf Bundesmittel






 FORMCHECKBOX 

· Anzahl der durch die Maßnahme gesicherten und neugeschaffenen 

Arbeitsplätze (dient Evaluierungszwecken)





 FORMCHECKBOX 

5. 
Erklärungen:

5.1. 
Ich/Wir erkläre(n), mit dem Investitionsvorhaben nicht vor Antragstellung und vor Bestätigung des Antragsein​gangs durch die Bewilligungsbehörde begonnen zu haben. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu verstehen. 
5.2. 
Die „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung“ vom 27.02.2010 (StAnz. 12/2010, S. 886) mit der Änderung vom 10.09.2010 (StAnz. 39/2010, S. 2214) und die Allgemeinen 
Neben​bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) werden anerkannt. 

5.3.
Mir/Uns ist bekannt, dass die beantragte Förderung unter die sog. „De-minimis“-Beihilferegelung der Europäischen Union fällt und für die Förderung u.a. Höchstgrenzen zu beachten sind.
5.4.
Mir/Uns ist bekannt, dass die in diesem Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind. Dies gilt auch für die Angaben zu erhaltenen / beantragten „De-minimis“-Beihilfen gemäß Anlage zum Antragsformular. Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1979 (BGBI. 1, S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das 
Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgebend ist.
5.5.
Mir/Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungsverpflichtungen bekannt; insbesondere werde(n) ich/wir jede Abweichung von den bestehenden Angaben unverzüglich der die Bewilligung erteilende Behörde mitteilen, und zwar über die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wurde.
5.6.
Mir/Uns ist bekannt, dass es sich bei den beantragten Finanzierungshilfen um Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) handelt und dass in diesem Falle die VO (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 (ABl. EU Nr. L 210, S. 25 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der VO (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 (ABl. EU Nr. L 210, S. 1 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit VO (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 (ABl. EU L 371/1 vom 27. Dezember 2006) mit den jeweiligen Änderungen und Berichtigungen Anwendung findet.
Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren, wobei sie auch Vorhaben im Rahmen des operationellen Programms prüfen können. Die Kommission kann einen Mitgliedstaat auffordern, vor Ort das wirksame Funktionieren der Systeme und die ordnungsgemäße Durchführung eines oder mehrerer Vorgänge zu prüfen. An solchen Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission teilnehmen.
Nach Art. 69 der VO (EG) 1083/2006 informieren der jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige Verwaltungsbehörde über die Vorhaben und die kofinanzierten Programme und sorgen für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Bürger der Europäischen Union und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen. Nach Art. 7 Nr. 2d der VO (EG) Nr. 1828/2006 veröffentlicht die Verwaltungsbehörde im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen im Verzeichnis der Begünstigten, die Bezeichnung der Vorhaben und des Betrags der für die Vorhaben bereitgestellten öffentlichen Beteiligungen in elektronischer oder anderer Form.
5.7.
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns für die Dauer der Zweckbindungsfrist (5 Jahre) im Eingangs-bereich des Kinos an gut sichtbarer Stelle in signifikanter Größe eine permanente Erläuterungstafel anzubringen, die das EU-Emblem und den Hinweis auf die Förderung der Umstellung des Kinos auf digitale Technik durch die Europäische Union enthält.

5.8.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen die Namen des Empfängers der Zuwendung sowie Angaben über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlicht.
5.9. 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sach-lichen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die zuständigen Behörden oder die sonstigen Annahmestellen sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung dieses Vorhabens 
beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und, wenn sich an den beantragten 
Finanzierungshilfen der EFRE beteiligt, den für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen.

	Ort / Datum
	
	Unterschrift(en) / Stempel
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